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Teil B: Textliche Festsetzungen 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

1.1 Sonstiges Sondergebiet (SO) „Sonnenenergienutzung“ nach § 11 Abs. 2 BauNVO  

Das Sondergebiet Sonnenenergienutzung dient der Gewinnung von regenerativen Strom aus der 
Sonnenenergie. 

Zulässig im Sondergebiet sind:  

− Freiflächenphotovoltaikmodule in Festaufständerung einschließlich ihrer Befestigung auf 
und im Erdboden  

− die für die Erschließung der Photovoltaikanlagen erforderlichen Wege 

− Einfriedungen durch Zaunanlagen mit Toren 

− unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen 

Zulässig im Sondergebiet sind nur Anlagen mit Photovoltaikmodulen, die nachweislich maximal 
30 Minuten am Tag oder maximal 30 Stunden pro Kalenderjahr Blendwirkung nach Anhang 2 
der Lichtleitlinie „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI)“ in der Fassung vom 08.10.2012 an 
den nächstgelegenen Immissionsorten aufweisen. 

Ausnahmsweise zulässig sind Anlagen und Einrichtungen zur Speicherung von Strom aus der Son-
nenenergienutzung. 

1.2 Nebenanlagen 

Zulässig sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO. 

Ausnahmsweise zulässig sind Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16,19 BauNVO) 

2.1 Zulässige Grundfläche 

Es wird eine höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. 

Die Grundfläche der Photovoltaikmodule entspricht der durch die Modulflächen senkrecht proji-
zierten überbauten Fläche.  

Eine Überschreitung nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist nicht zulässig. 

Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sind mit einer maximalen Grundfläche von 
insgesamt 200 m² zulässig. 

Die GRZ ist das Summenmaß von allen baulichen Anlagen innerhalb des festgesetzten Geltungs-
bereiches. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die max. zulässige Höhe baulicher Anlagen zur Sonnenenergienutzung (Freiflächenphotovoltaik-
module), gemessen von der festgesetzten bestehenden Geländeoberkante bis zur Oberkante 
der baulichen Anlagen zur Sonnenenergienutzung, beträgt maximal 3,5 m.  

Der Mindestabstand der Unterkante der Freiflächenphotovoltaikmodule zur bestehenden Ge-
ländeoberkante beträgt mindestens 0,6 m. 

Die zulässige Höhe der funktional verbundenen Nebenanlagen (Lagercontainer, Speicher, Trans-
formatorstation, Übergabestation, Monitoringcontainer) beträgt maximal 3,5 m. Bei Überwa-
chungssystemen/-kameras und Wetterstationen sind diese auf einzelne Masten bis maximal 5 m 
Höhe zulässig. 
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3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 
BauNVO)  

Die überbaubare Grundstücksfläche ist in der Planzeichnung (Teil A) durch Baugrenzen festge-
setzt. Einfriedungen mit Toranlagen sind außerhalb der Baugrenze zulässig. 

3.1 Nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Nebengebäude sind nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 5 BauNVO außerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen nicht zulässig. 

 

4. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 BayBO) 

4.1 Dächer  

Die zulässige Dachneigung bei Nebengebäuden beträgt maximal 15°.  

Es sind nur matte Farben zulässig. Unzulässig sind grelle Farben, welche das Orts- und Land-
schaftsbild gem. § 1 Abs. 6 Ziffer 5 BauGB und § 8 BayBO verunstalten. 

4.2 Fassaden an Nebengebäuden und Nebenlagen 

Es sind nur matte Farben zulässig. Unzulässig sind grelle Farben, welche das Orts- und Land-
schaftsbild gem. § 1 Abs. 6 Ziffer 5 BauGB und § 8 BayBO verunstalten. 

4.3 Geländegestaltung 

Die bestehende Geländeoberkante ist in der Planzeichnung durch Höhenlinien und als unterer 
Bezugspunkt für alle baulichen Anlagen festgelegt. 

4.4 Bodenbefestigung der Module 

Die fest aufgeständerten Module sind nur ohne oberirdische Fundamente zulässig. 

4.5 Einfriedungen 

Einfriedungen sind bis maximal 2,5 m Höhe als sockellose Zäune einschließlich Übersteigschutz 
aus Maschendraht oder Stahlgitter-Industriezaun in den Farben metallgrau oder grün zulässig.  

Der Mindestabstand zwischen Zaununterkante und Gelände beträgt mind. 15 cm.  

4.6 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Fassade der technischen Betriebs- und Nebengebäude und an 
der Toranlage bis zu einer Größe von insgesamt max. 4 m² unbeleuchtet zulässig. 

4.7 Beleuchtung der Anlage 

Eine dauerhafte Beleuchtung des Sondergebietes ist nicht zulässig.  

 

5. Grünordnerische Festsetzungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

5.1 Nicht bebaute (unversiegelte, überdeckte) Oberflächen 

Innerhalb des Sondergebiets ist eine geschlossene, erosionsstabile Vegetationsdecke zu entwi-
ckeln, d.h. Oberflächen sind mit Ausnahme der Zufahrt, der notwendigen Durchwegungen/Ser-
vicewege und der Fläche für technische Betriebsgebäude/Nebengebäude als standortgerechter 
Extensivrasen oder blüh- und kräuterreicher Landschaftsrasen zu gestalten.  

Erforderliche Durchwegungen/Servicewege sind nur in wasserdurchlässiger Bauweise zulässig. 

Die Herstellung der Extensivrasenfläche hat über eine autochthone Initialansaat (z.B. Heudrusch-
saat) oder die Ansaat mit Saatgut zu erfolgen.  
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Zulässig ist eine 1 bis 2-schürige Mahd mit Abtransport des Schnittgutes zwischen den Modulrei-
hen. Optional ist eine Schafbeweidung zulässig. 

Dünger- und Pflanzenschutzmittelanwendung, Gülleausbringung sowie Einsatz von chemischen 
Modulreinigungsmitteln und chemischen Spritzmitteln sind im gesamten Geltungsbereich nicht zu-
lässig. 

5.2 Mindestabstand Modulreihen 

Der Reihenabstand zwischen den Freiflächenphotovoltaikmodulen/-tischen beträgt mind. 3,5 m. 

Der Abstand zwischen den Modulen und Nebenanlagen beträgt 5 m. 

5.3 Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) mit  

Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB) und  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Gemäß Planzeichnung (Teil A) werden Private Grünflächen mit Flächen mit Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.  

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten privaten Grünflächen sind folgende Pflanz-, 
Aufwertungs- und Entwicklungsmaßnahmen festgesetzt: 

5.3.1 Teilfläche G1 – 491 qm 

• Erhalt als Grünweg/Pflegeweg 

• Mehrmalige Mahd im Jahr zulässig 

• Eine dauerhafte Einfriedung ist unzulässig 

5.3.2 Teilfläche G2 – 4.619 qm 

• Auf der Fläche zum „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 
ist auf der festgesetzten Fläche eine freiwachsende Hecke zu pflanzen und zu entwickeln 
(3.325 m²). Die Pflanzungen haben gruppenweise, gleichmäßig über die Länge und 
Breite der Fläche, auf mind. 60 % der Fläche zu erfolgen. Es sind mind. 7 verschiedene 
Gehölzarten gem. Gehölzliste unter Ziffer 5.3.4 zu pflanzen.  

o Der Pflanzabstand beträgt max. 1,5 x 1,0 Meter.  
o Nicht bepflanzte Bereiche sind als standortgerechter Krautsaum über eine Ansaat 

(Initialansaat durch Heudruschsaat, Heumulchsaat, Heublumensaat oder Ökoty-
pensaat) zu entwickeln und zu pflegen.  

o Eine Startdüngung der Gehölze bei Pflanzung ist zulässig. 

• Eine dauerhafte Einfriedung ist unzulässig. Ausnahme ist ein erforderlicher Anwuchsschutz 
am Außenrand durch einen vorübergehenden Wildschutzzaun. 

• Düngung und Pflanzenschutzmittelandwendung sind nicht zulässig.  

5.3.3 Zulässige Gehölzarten und Qualitäten im Geltungsbereich 

Im Geltungsbereich sind nur die folgenden Pflanzenarten für Pflanzfestsetzungen zulässig:  

Mindestqualität Heister : 3xv oB, 80-120, Mindestqualität Sträucher: vStr, 4Tr, 60-100 

Acer campestre     Feld-Ahorn 

Cornus sanguinea    Roter Hartriegel 

Corylus avellana    Hasel 

Crataegus monogyna / laevigate Ein-/Zweigriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 
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Ligustrum vulgare    Gew. Liguster* 

Malus sylvestris    Wildapfel 

Prunus avium     Vogelkirsche 

Prunus padus    Trauben-Kirsche 

Prunus spinosa     Schlehe 

Pyrus pyraster    Holz-Birne 

Rosa arvensis     Feld-Rose 

Rosa canina     Hunds-Rose 

Sorbus aucuparia    Eberesche 

Sambucus nigra     Schwarzer Holunder 

Salix caprea    Sal-Weide 

Viburnum lantana*   Wolliger Schneeball 

sowie Obstbäume der Kreissortenliste 

* Giftpflanzen gem. GUV 29.15 

Weitere Arten können von der Naturschutzbehörde am Landratsamt zugelassen werden. 

5.4 Sonstige grünordnerische Festsetzungen 

Die privaten Grünflächen sind fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. Der Aufwuchs ist zu 
unterstützen. Ausgefallene Gehölze sind spätestens in der nächsten Pflanzperiode nach zu pflan-
zen. 

Zum Schutz vor Wildverbiss kann in den ersten Jahren ein entsprechender Schutzzaun erforderlich 
sein. Dieser ist zu entfernen, sobald die Pflanzung so gut aufgewachsen ist, dass sie des Schutzes 
nicht mehr bedarf. 

Bei der Pflanzung von Gehölzen muss, falls keine geeigneten Schutzmaßnahmen ergriffen wer-
den, ein seitlicher Abstand zu unterirdischen Leitungen von 2,5 m eingehalten werden (maßge-
bend sind der horizontale Abstand zwischen Stamm und Außenhaut der Leitung).  

Bei der Pflanzung von Gehölzen, die mehr als 2 m Höhe erreichen, ist zu angrenzenden land-
wirtschaftlichen Nutzflächen ein Grundstücksgrenzabstand von mindestens 4 m einzuhalten.  
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6. Hinweise und Empfehlungen (Teil C) 

6.1 Brandschutz 

Die Zufahrt zum Schutzobjekt muss für Feuerwehrfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 16 t 
sichergestellt sein. Die Anforderungen nach Art. 16 (1-3) BayBO sind einzuhalten. Auf die „Richt-
linie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken - Fassung Februar 2007„ (AllMBl Nr. 
2008 S. 806) wird hingewiesen. DIN 14090 ist zu beachten. 

Der Feuerwehrplan ist nach DIN 14095 mit der zuständigen Feuerwehr und dem Kreisbrandrat 
rechtzeitig vor Inbetriebnahme abzustimmen, und in erforderlicher Stückzahl (vier) an den Kreis-
brandrat weiterzuleiten. Auf die Gefahren des elektrischen Stromes und auf die Einhaltung der 
der Schutzabstände nach DIN VDE 0132 ist im Feuerwehrplan gesondert hinzuweisen.  

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist den Feuerwehren Gelegenheit zur Betriebsbesichtigung zu 
geben. Die örtliche Feuerwehr und die im Alarmplan vorgesehenen Feuerwehrführungskräfte 
sind in die vorhandenen Gefahren bzw. Sicherheitsvorkehrungen einzuweisen. Eine Brandmelde-
anlage wird dringend empfohlen.  

Mit der örtlich zuständigen Feuerwehr ist abzuklären, wie das Gelände im Einsatzfall mit mög-
lichst wenig Verzögerung betreten bzw. befahren werden kann.  

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 zu fertigen. 

Wasserschutzrechtliche Genehmigungen sind ggf. vom Bauherren/Betreiber selbst beizubringen.  

Entsprechende und konkretisierende Angaben zum abwehrenden Brandschutz erfolgen in einem 
privatrechtlichen Vertrag, zwischen Gemeinde und Bauherr/Investor, begleitend zum Bebau-
ungsplan. 

6.2 Niederschlagswasserversickerung 

Die Neigung der Oberfläche muss an jeder Stelle einen auf staufreien Abfluss des Nieder-
schlagswassers gewährleisten. Die Gründung ist so anzulegen, dass es zu keiner Stauung von 
Niederschlagswasser auf dem neu modellierten Bodenkörper kommen kann.  

Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser darf nicht zu Erosionen führen. Unter-
halb der Tropfkanten der Photovoltaikmodule sind geeignete Maßnahmen zum Erosionsschutz, z. 
B. Kiesschüttungen oder Jutematten im Bedarfsfall vorzusehen. Gegebenenfalls ist nachzuweisen, 
dass aufgrund hydraulischer und geotechnischer Nachweise diese nicht erforderlich sind.  

Die Niederschlagswasserbehandlung ist so anzulegen, dass weder im Geltungsbereich noch im 
Umgriff mehr gesammeltes Niederschlagswasser versickert wird, als dies der Versickerungsfä-
higkeit des anstehenden Untergrundes entspricht. Darüber hinaus anfallendes Niederschlagswas-
ser ist nach Bedarf vorzureinigen, von der Fläche abzuleiten und an anderer Stelle dem Was-
serkreislauf zuzuführen.  

6.3 Denkmalschutz / Bodendenkmäler 

Es befindet sich kein Bodendenkmal im Geltungsbereich. Weitergehende Bestimmungen siehe 
BayDSchG. 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch 
der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die üb-
rigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Ar-
beitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbei-
ten befreit. 
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Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegen-
stände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

6.4 Drainagen 

Die Funktionserhaltung von vorhandenen Drainagen im Hinblick auf benachbarte Grundstücke ist 
sicherzustellen. 

6.5 Landwirtschaft 

Den Landwirten wird das Recht auf ordnungsgemäße und ortsübliche Bewirtschaftung ihrer Flä-
chen zugesichert. Der Bauherr soll deshalb auf die bestehende Zumutbarkeit von Immissionen, 
die bei einer ordnungsgemäßen und ortsüblichen Bewirtschaftung entstehen, hingewiesen, wer-
den. Schäden durch wegfliegende Gegenstände (Zinken, Messer, Steine) bei der Bewirtschaf-
tung von landwirtschaftlichen Flächen ist denkbar. Der Betreiber sollte daher eine Versicherung 
gegen Schäden abschließen. 

Die Anlage ist so zu pflegen, dass umliegende Bewirtschafter nicht durch Samenflug beeinträch-
tigt werden. Ein Rückbau der Anlage zu landw. Fläche nach der Nutzungszeit sollte festgehalten 
werden.  

Die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Grundstücken ist durch die geplante Erschließung zu ge-
währleisten. 

Anfallendes Oberflächenwasser soll keine Auswirkungen auf benachbarte Flächen haben. 

Bei den Erdarbeiten ist auf eine Schonung des Oberbodens durch separaten Abtrag und Wie-
derauffüllung zu achten. Die Auffüllung soll bodenschonend erfolgen. 

Bei Bepflanzungen sind die gesetzlichen Mindestabstände einzuhalten. Der festgesetzte Pflanz-
abstand bezieht sich auf die Reihe bzw. auf Reihen zueinander sowie im Dreiecksverband. 

6.6 Private Grünfläche und Begrünung der Sondergebietsfläche  

Aufgrund der vorausgegangener Ackernutzung ist eine Reduktionsphase durch Schlegeln, Strie-
geln oder Pflügen vor der Einsaat zu empfehlen, um die Samen von unerwünschten Beikräutern 
tief unterzupflügen und somit zu unterdrücken. Es sollte anschließend ein entsprechendes Saatbett 
z.B. durch Einsatz einer Egge vorbereitet werden. Um nach Aufgang der Saat unerwünschte 
Ackerbeikräuter oder Ruderalarten zu reduzieren, sind ggf. je nach Entwicklung der Fläche meh-
rere Pflegeschnitte (Schröpfschnitt) notwendig, um den Erfolg der Ansaat nicht zu gefährden. Das 
anfallende Schnittgut ist dann zu entfernen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass ab März 2020 ausschließlich autochthones Saatgut und Pflan-
zenmaterial zu verwenden ist (§ 4O Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) – hier: Vorkommensgebiet „Schwä-
bische und Fränkische Alb“. 

6.7 Trinkwasserschutzgebiet / Überschwemmungsgebiet / Schädliche Bodenverunreini-
gungen und Altlasten 

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsgebiet der Brunnen I und II Mühlhausen, aber nicht in einem 

per Verordnung festgesetzten Trinkwasserschutzgebiet. Die für das Vorhaben vorgesehene Flä-

che liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet und ist nicht im Kataster gem. Art. 3 Bayer. 

Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche 

Bodenveränderungen besteht.  

Allgemeiner Hinweis: Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, ob eventuell künstliche Auffüllungen 
mit Abfällen, Altablagerungen, auffällige Verfärbungen, auffälliger Geruch o. ä. angetroffen 
werden. In diesem Fall ist das Landratsamt Neumarkt umgehend einzuschalten. 
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Sollten sich beim Erdaushub organoleptische Auffälligkeiten ergeben, ist die Aushubmaßnahme 
zu unterbrechen und das Landratsamt Neumarkt sowie das Wasserwirtschaftsamt Regensburg 
zu verständigen. Der belastete Erdaushub ist z. B. in dichten Containern abgedeckt bis zur fach-
gerechten Verwertung/Entsorgung zwischenzulagern. 

6.8 Wild abfließendes Wasser 

Da der Geltungsbereich von West nach Ost geneigt ist, kann wild abfließendes Wasser bei 
Regen entstehen. Dessen natürlicher Ablauf darf durch die Bebauung weder behindert, verstärkt 
oder auf andere Weise zum Nachteil der tiefer liegenden Grundstücke verändert werden (§ 37 
Abs. 1 WHG). 

6.9 Grundwasserschutz 

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsgebiet der Brunnen I und II Mühlhausen, aber nicht in einem 
per Verordnung festgesetzten Trinkwasserschutzgebiet. 

Minimierung des Zinkeintrags in den Boden: Werden verzinkte Stahlprofile, Stahlrohre bzw. 
Stahlschraubanker bis in die gesättigte Zone oder den Grundwasserschwankungsbereich einge-
bracht, kann Zink verstärkt in Lösung gehen. Für die Gründung der großflächigen Freiflächen-
photovoltaikanlagen werden viele Gründungselemente benötigt. Daher ist ein vermehrter Stof-
feintrag von Zink in Boden und Grundwasser nicht auszuschließen. Verzinkte Rammprofile oder 
Erdschraubanker dürfen daher nur eingebracht werden, wenn die Eindringtiefe über dem höchs-
ten Grundwasserstand liegt. Alternativ sind andere Materialien (z.B. unverzinkter Stahl, Edel-
stahl, Aluminium, Zink-Aluminium-Magnesium Legierung) oder andere Gründungsverfahren zu 
verwenden.  

Es sind entsprechenden Vorgaben und Verordnungen, wie Abwasserrecht über §§ 54ff Wasser-
haushaltsgesetz, entsprechende DIN-Normen, Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von 
gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) – Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 17.12.2008, etc. zu beachten. 

6.10 Bodenschutz 

Bei der Errichtung des Solarparks sollte schonend mit dem Boden umgegangen werden, so dass 
jegliche schädliche Bodenveränderung vermieden wird (z.B. Verdichtung, Vernässung). Bei un-
günstigen Bodenfeuchteverhältnisse sollte nach Möglichkeit darauf verzichtet werden, das Vor-
habengebiet mit schweren Maschinen zu befahren. Zudem sollte der Boden zum Schutz vor Ero-
sion bald möglichst begrünt werden. Bei Erdbewegungen ist darauf zu achten, dass der Mutter-
boden vor Vergeudung und Vernichtung geschützt wird. 

6.11 Wasserstraße „Main-Donau-Kanal“ 

Um Beeinträchtigungen des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße 
Main-Donau-Kanal und der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehres zu verhüten oder 
auszugleichen, werden von Seiten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Donau MDK fol-
gende Auflagen und Bedingungen gestellt: 

Die Einzelelemente der Photovoltaikanlage müssen so ausgerichtet werden, dass die Schiffsfüh-
rer auf der Bundeswasserstraße Main-Donau-Kanal und die Verkehrsteilnehmer auf den Be-
triebswegen der WSV nicht geblendet werden. 

Es sind blendfreie Solarmodule zu verwenden, da aufgrund der Lage Lichtreflexe für die Bun-
deswasserstraße nicht gänzlich auszuschließen sind. 

6.12 Monitoring / Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

Nach Umsetzung der Baumaßnahme ist ein Monitoring durchzuführen - vertraglich im städtebau-
lichen Vertrag zwischen Gemeinde Mühlhausen und Vorhabenträger/Bauherr zu regeln - es ist 
dann mit Abstimmung der zuständigen unteren Naturschutzbehörde zu überprüfen, ob die 
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„geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt“ (siehe 
Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan) zielführend sind. Ggf. sind dann weitere 
Maßnahmen nach § 4c BauGB durchzuführen.  

6.13 Staatsstraße 2237 

Zufahrt 

Die Zufahrt sollte noch vor Erstellung der Hochbauten auf eine Länge von mind. 15 m - gemessen 
vom befestigten Fahrbahnrand der o.g. Straße - mit einem bituminösen oder gleichwertigen 
Belag versehen werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG). 

Die Entwässerung der Einmündungsfläche muss durch entwässerungstechnische Maßnahmen so 
gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser der im Betreff genannten Straße zufließen kann 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BaUGB i. V. m. § 3 Art.9Abs. 1 BayStrWG). 

Soweit durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand ge-
schaffen wird, ist hierzu von der Kommune die wasserrechtliche Genehmigung der unteren Was-
serbehörde einzuholen. 

lm Einmündungsbereich der Zufahrt darf auf eine Länge von mind. 10 m die Längsneigung 2,5 
% nicht überschreiten (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG unter Berücksich-
tigung der RAL). 

Die Eckausrundungen der Einmündung müssen so ausgebildet sein, dass sie von den größten nach 
der SIVO zugelassenen Fahrzeugen befahren werden können. Die entsprechende Schleppkurve 
nach den "Richtlinien für Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahr-
barkeit von Verkehrsflächen (RBSV), Ausgabe 2Q20" ist einzuhalten (§1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. 
V. m. Art. I Abs. 1 BayStrWG) 

Sichtdreieck 

Es ist darauf zu achten, dass innerhalb der Sichtflächen (Sichtdreiecke, Ein-/Zufahrt auf die 
Staatsstraße 2237) außer Zäune keine neue Hochbauten errichtet werden; Wälle, Sichtschutz-
zäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u.ä. mit dem Grundstück nicht 
fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über 
die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten 
oder Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hingestellt werden, die diese Höhe 
überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. 

Muss zur Anlage von Anschlussleitungen Straßengrund benutzt werden, so ist hierfür beim Staat-
lichen Bauamt Regensburg, Bereich Straßenbau, rechtzeitig eine Genehmigung zu beantragen. 
Bis dahin ist die Benutzung des Straßengrundes nicht gestattet. 

Während der Bauzeit ist der Zufahrtsbereich verkehrsrechtlich als Baustellenzufahrt zu beschil-
dern. Eine verkehrsrechtliche Anordnung ist beim Landratsamt Neumarkt in der Oberpfalz zu 
beantragen. 

Bauverbotszone 

Entlang der freien Strecke von Staatsstraßen gilt gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG für bauliche 
Anlagen bis 20 m Abstand vom äußeren Rand der Fahrbahndecke Bauverbot. Die entsprechende 
Anbauverbotszone ist im Bauleitplan darzustellen. 

Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Atl.23 BayStrWG innerhalb der Anbau-
verbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Auf-
merksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird (§ 33 SIVO i.V.m. § 1Abs.6 Nr. 9 BauGB). 

Eine Ausnahmebefreiung von der Anbauverbotszone von 20 m, gemessen vom Fahrbahnrand, 
kann für die Bepflanzung erteilt werden. Die Bepflanzung (Bäume/ Hecken) darf nur mit einem 
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Mindestabstand von 10 m vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 
BauGB, Sicherheit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS bzw. RAL). 

Anpflanzungen entlang der Straße sind im Einvernehmen mit dem Staatlichen Bauamt Regens-
burg vorzunehmen. Auf die Freihaltung von Sichtflächen ist zu achten. 

6.14 Allgemeine Hinweise und Plangenauigkeit 

Planunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit Zustimmung des Planverfassers 
(auch auszugsweise) verwendet, vervielfältigt, geändert oder an Dritte weitergegeben werden. 
Bei evtl. Abweichungen zwischen der digitalen Planfassung und der ausgehändigten Papierfas-
sung haben immer die durch den Planverfasser unterzeichneten Papierfassungen Gültigkeit. 

Bei Grundlage einer Digitalen Flurkarte (DFK) stellt diese keinen amtlichen Katasterauszug dar. 
Der Auszug aus der DFK kann nicht aktuelle Informationen enthalten und ist zur Maßentnahme 
nicht geeignet. 

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte der Gemeinde Mühlhausen 
aus dem Jahr 2022 zur Verfügung gestellt durch die Bayerische Vermessungsverwaltung (Ka-
tastervermessungen gemäß Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
(Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG,)) durch Befliegung der Bayerische Vermes-
sungsverwaltung erstellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit auszugehen, wobei sich dennoch 
im Rahmen einer späteren Ausführungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben können. 
Dafür kann seitens der Gemeinde und des Planverfassers, keine Gewähr übernommen werden. 

6.15 Abkürzungsverzeichnis  

• Abs.: Absatz  

• BauGB: Baugesetzbuch  

• BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 

• BauNVO: Baunutzungsverordnung  

• BayBO: Bayerische Bauordnung  

• BayDSchG: Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches Denkmalschutzgesetz 

• BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz  

• CEF-Maßnahmen: continuous ecological functionality-measures, vorgezogene Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen zur Sicherung der dauerhaft ökologischen Funktion 

• DIN: Deutsche Industrienorm des Deutschen Instituts für Normung e.V.  

• Gmkg.: Gemarkung 

• GUV 29.15: GUV-Informationen Giftpflanzen Beschauen, nicht kauen, Herausgeber Bundesver-
band der Unfallkassen  

• oB: ohne Ballen, Wurzeln liegen frei, ohne Erde  

• t: Tonnen  

• Tr: Triebe  

• WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts- Wasserhaushaltsgesetz 

• vStr: verschulte Sträucher, mehrmals verpflanzte Sträucher  

• 3xv: drei mal verpflanzt  

 


